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mung mit den geltenden gesetzlichen Normen zu verhal
ten. Die Pflicht zur Information als eine allgemeine 
Grundanforderung an das Verhalten ist allen bekannt. Den 
Kraftfahrern wird dies z. B. auch während der Fahrschul
ausbildung vermittelt. Außerdem wird wohl kaum von 
einem Fahrzeugführer ernstlich behauptet werden, er habe 
nicht gewußt, daß die Teilnahme am Straßenverkehr be
stimmten gesetzlichen Regelungen unterliegt.

Der Angeklagte war also verpflichtet, sich die erforder
lichen Kenntnisse zu verschaffen. Dazu war er auch in 
der Lage. Anderenfalls hätte er nicht als Fahrzeugführer 
am Verkehr teilnehmen dürfen. Das Stadtgericht hat auf 
diese dem Angeklagten obliegenden Pflichten zutreffend 
hingewiesen.

Es wäre jedoch verfehlt, als Voraussetzung für die Fest
stellung der Schuld des Angeklagten zu fordern, daß er 
spezielle Einzelkenntnisse über die Normen der StVO und 
ihre Interpretation nachweist. Das würde u. U. sogar dazu 
führen, abwegige Rechtsvorstellungen des Täters als Grund 
für den Ausschluß der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
anzuerkennen.

Dabei ist auch nicht entscheidend, ob es sich um spe
zielle, komplizierte oder einfache Verhaltensanforderungen 
handelt. Es wäre z. B. nicht zu billigen, das Überfahren 
eines Fußgängerüberwegs mit hoher Geschwindigkeit, auf 
dem sich Personen befinden, als strafrechtlich relevante 
Pflichtverletzung selbst bei nicht genauer Kenntnis der 
konkreten Norm der StVO zu beurteilen, nur weil es sich 
um eine einfache Pflichtenlage handelt, während die Her
beiführung eines Verkehrsunfalls infolge einer kompli
zierten, jedoch richtig lösbaren Situation auf einer Kreu
zung g g f .  wegen Nichtkenntnis der entsprechenden Be
stimmungen der StVO entschuldbar wäre. Die im vorlie
genden Urteil in diesem Zusammenhang gemachten Aus
führungen dürfen nicht etwa in diesem Sinne verstanden 
werden.

Aus der Entscheidung ergibt sich ein weiteres, jedoch 
nicht beantwortetes Problem. Im Urteil wird festgestellt, 
daß es nicht nur darauf ankommt festzustellen, daß der 
Angeklagte unbewußt seine Pflichten verletzte, sondern 
daß auch die Ursachen dafür dargelegt werden müssen. 
Diese zutreffende Forderung führte zu den im Urteil inso
weit wiedergegebenen Erkenntnissen. Danach hat der An
geklagte risikovoll gehandelt, und zwar in Kenntnis sowohl 
der nach der alten StVO geltenden Rechtspflichten (deren 
Außerkrafttreten durch die neue StVO er ja nicht ange
nommen hatte) als auch der in § 1 StVO enthaltenen For
derung nach rücksichtsvollem Verhalten. Der Angeklagte 
hat also bewußt mit Risiko diese ihm obliegenden Sorg- 
faltspflichten verletzt. Außerdem hat er gesehen, daß vor 
ihm eine Straßenbahn hielt, und er mußte deshalb mit 
aussteigenden Fahrgästen rechnen — eine Überlegung, die 
keine besondere Intelligenz, Ausbildung oder Schulung er
fordert. Trotz dieser Kenntnisse fuhr er mit 40 bis 45 km/h 
an die Haltestelle heran. Daß dieses Verhalten unter den 
konkreten Umständen nicht mit den Pflichten aus § 1 der 
alten und der neuen StVO vereinbar ist, hat der Ange
klagte gewußt, auch wenn er sich mit den §§ 19 und 36 
StVO nicht speziell vertraut gemacht haben sollte. Deshalb 
stellt die Fahrweise des Angeklagten eine bewußte Ver
letzung der Rechtspflichten aus § 1 StVO dar.

Schließlich ist die Bewertung des Verhaltens des An
geklagten auch nicht davon abhängig, ob die aus der 
Straßenbahn aussteigenden Fahrgäste die Ampelregelung 
für Fahrzeuge erkennen können oder nicht. Selbst wenn sie 
dies könnten, haben sich die Fahrzeugführer an Halte
stellenbereichen nach den Bestimmungen der §§ 19 und 36 
StVO zu verhalten. Darauf dürfen Fußgänger vertrauen.

Der Entscheidung des Stadtgerichts ist im Ergebnis 
(auch hinsichtlich der Anwendung des § 196 Abs. 3 Z i f f .  2 
StGB und der erkannten Strafe) zuzustimmen.
Oberrichter Dr. JOACHIM SCHLEGEL,
Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts
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